12. JULI 2023 - Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/713 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/413/JI des Rates



(Belgisches Staatsblatt vom 13. Februar 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


12. JULI 2023 - Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/713 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/413/JI des Rates


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/713 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/413/JI des Rates.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Strafgesetzbuches


Art. 3 - In Buch 2 Titel 3 des Strafgesetzbuches wird ein Kapitel 2ter mit der Überschrift "Nachahmen oder Verfälschen von unbaren Zahlungsinstrumenten" eingefügt.


Art. 4 - In Kapitel 2ter, eingefügt durch Artikel 3, wird ein Artikel 178quater mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 178quater - Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels versteht man unter "unbaren Zahlungsinstrumenten" nichtkörperliche oder körperliche geschützte Vorrichtungen, geschützte Gegenstände oder geschützte Aufzeichnungen oder deren Kombination, die für sich oder in Verbindung mit einem oder mehreren Verfahren dem Inhaber oder Nutzer ermöglichen, Geld oder monetäre Werte zu übertragen, auch mittels digitaler Tauschmittel, und die nicht in den Kapiteln 1, 2 und 2bis des vorliegenden Titels erwähnt sind."




Art. 5 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 178quinquies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 178quinquies - Wer unbare Zahlungsinstrumente nachahmt oder verfälscht, wird mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren und mit einer Geldbuße von 100 bis zu 100.000 EUR bestraft.

Der Versuch dieses Vergehens wird mit derselben Strafe geahndet."


Art. 6 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 178sexies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 178sexies - Wer nachgeahmte oder verfälschte unbare Zahlungsinstrumente verwendet oder versucht zu verwenden, wird mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren und mit einer Geldbuße von 26 bis zu 50.000 EUR bestraft."


Art. 7 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 178septies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 178septies - Wer widerrechtlich erlangte, nachgeahmte oder verfälschte unbare Zahlungsinstrumente besitzt, hält, für sich selbst oder andere beschafft, einführt, ausführt, befördert, verkauft oder verbreitet mit dem Vorsatz, diese zu verwenden, wird mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren und mit einer Geldbuße von 26 bis zu 50.000 EUR oder mit nur einer dieser Strafen bestraft.

Der Versuch dieses Vergehens wird mit einer Gefängnisstrafe von drei Monaten bis zu einem Jahr und mit einer Geldbuße von 50 bis zu 1.000 EUR oder mit nur einer dieser Strafen geahndet."


Art. 8 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 178octies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 178octies - Wer nachgeahmte oder verfälschte unbare Zahlungsinstrumente, die er als echte angenommen hat, wiederverwendet oder versucht wiederzuverwenden, nachdem er nach Entgegennahme ihre Mängel festgestellt hat, wird mit einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu einem Jahr und mit einer Geldbuße von 26 bis zu 1.000 EUR oder mit nur einer dieser Strafen bestraft."


Art. 9 - In dasselbe Kapitel 2ter wird ein Artikel 178nonies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 178nonies - Wer unrechtmäßig Geräte - Informatikdaten einbegriffen -, die hauptsächlich dafür entworfen oder angepasst worden sind, um die Begehung der in vorliegendem Kapitel vorgesehenen Straftaten zu ermöglichen, herstellt, für sich selbst oder andere beschafft, einführt, ausführt, verkauft, befördert, verbreitet oder in anderer Form zur Verfügung stellt, wird mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren und mit einer Geldbuße von 26 bis zu 50.000 EUR oder mit nur einer dieser Strafen bestraft."


Art. 10 - Artikel 192 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 12. Juli 1932, wird wie folgt abgeändert:

1. Zwischen den Wörtern "177 Absatz 2," und den Wörtern "180 vorletzter und letzter Absatz" werden die Wörter "178quinquies bis 178septies, 178nonies," eingefügt.

2. Zwischen den Wörtern "nachgemachter beziehungsweise verfälschter Münzen" und den Wörtern "oder nachgemachter beziehungsweise verfälschter Papiere" werden die Wörter "oder anderer nachgeahmter beziehungsweise verfälschter unbarer Zahlungsinstrumente," eingefügt.


Art. 11 - In Artikel 192ter desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 10. Januar 2005, werden zwischen den Wörtern "176 bis 178," und den Wörtern "180 und 185 bis 187bis" jeweils die Wörter "178quinquies bis 178nonies," eingefügt.


Art. 12 - In Buch 2 Titel 3 desselben Gesetzbuches wird die Überschrift "Gemeinsame Bestimmungen für die fünf vorhergehenden Kapitel" vor Artikel 213 wie folgt ersetzt:

"Gemeinsame Bestimmungen für die sechs vorhergehenden Kapitel"


Art. 13 - In Artikel 213 desselben Gesetzbuches werden zwischen den Wörtern "Zins- beziehungsweise Dividendenscheinen, Noten," und dem Wort "Siegeln" die Wörter "unbaren Zahlungsinstrumenten," eingefügt.


Art. 14 - Artikel 470 desselben Gesetzbuches wird wie folgt ersetzt:

"Art. 470 ­ Wer vorsätzlich mit Gewaltanwendung oder Drohung entweder ein Gut oder einen unrechtmäßigen Vorteil erlangt, wird mit den in Artikel 468 erwähnten Strafen bestraft, wie wenn er einen Diebstahl mit Gewaltanwendung oder Drohung begangen hätte."


Art. 15 - In Artikel 491 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 26. Juni 2000, werden die Wörter "Sachen, Gelder, Waren, Noten, Quittungen oder Schriftstücke jeglicher Art, die eine Verbindlichkeit oder Entlastung enthalten oder bewirken und die ihm unter der Bedingung, sie zurückzugeben oder zu einem bestimmten Zweck zu gebrauchen, ausgehändigt worden waren," durch die Wörter "ein bewegliches Gut mit einem wirtschaftlichen Wert, das ihm unter der Bedingung, es zurückzugeben oder zu einem bestimmten Zweck zu gebrauchen, ausgehändigt worden war," ersetzt.




Art. 16 - Artikel 496 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 26. Juni 2000, wird wie folgt ersetzt:

"Wer in betrügerischer Absicht versucht, sich oder anderen einen unrechtmäßigen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen, indem er entweder von falschen Namen oder falschen Eigenschaften Gebrauch macht oder betrügerische Machenschaften anwendet, um das Vorhandensein nicht bestehender Unternehmen, einer fiktiven Macht oder eines fiktiven Kredits vorzutäuschen, um einen Erfolg, einen Unfall oder jegliches andere imaginäre Ereignis erwarten oder befürchten zu lassen oder um auf andere Weise das Vertrauen oder die Leichtgläubigkeit zu missbrauchen, wird mit einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu fünf Jahren und mit einer Geldbuße von 26 bis zu 3.000 EUR bestraft."


Art. 17 - In Artikel 505 Absatz 1 Nr. 1 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 7. April 1995, wird das Wort "Sachen" durch das Wort "Güter" ersetzt.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 12. Juli 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

